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Feldmeier-Svndrorn 

�gen geringer 5,huld wurde am 19.11.64 
die Verh�ndlung g�qen-einen 41J�hrigen 
LKiJ-Fahrer eingestellt. der im März 1963 
einen Radfahrer überrollte und tödlich 
verletzte. In der Verhandlung äusserte 
si.ch Staatsanwalt Gert Feldmeier. laut 
Presseberichten. wie folgt: "IJenn es 
auch sehr bedauerlich sei. werde den 
Radfahrern angesichts zunehmender Sterb
lichkeitsquoten nichts anderes übrig 
bleiben. als wieder aus dem Verkehrsraum 
zu verschwinden" und "Die Radfahrer 
werden. wie schon einmal in den SOer 
Jahren wieder dem Auto weichen müssen. 
Der Lastwagen sein nun einmal der Tod
feind des Radfahrers" sowie "Auf straf
rechtlichen Schutz könnten die Radfahrer 
in dieser Situation nicht bauen. lilenn 
der Verkehrsfluß vor der Sicherheit 
rangiere.· werden sich künftig Gerichte 
und Staatsanwalte immer mehr darauf 
einstellen. Angeklagte freizusprechen. 
die man noch vor einigen Monaten verur
t e i l t  hät te." 

Sofort nach Bekanntwerden des Urteils 
schlugen die IJellen der Erregung in der 
--•fentlichkeit hoch. Bei der Frankfurter 

, ,ndschau ging eine Flut von Leser
briefen ein. Der ADFC reagierte 
mit einer Presseerklärung, in sämtlichen 
Fran lcfurter Zeitungen. Die persönliche· 
Meinung des Staatsanwalts sei für Rad
fahrer "Ein Schlag ins Gesicht". Für 
viele war nun klar "Radfahrer sind keine 
Menschen und nichts, nicht einmal ein 
ordentliches Geri chtsurteil wert". 

Oberstaatsanwalt Rochus reagierte um
gehend: "Es geht nicht an. daß in einem 
Plädover verkehrspolitische Konsequenzen 
gezogen werden". Staatsanwälte hätten 
sich auf den Einzelfall zu beschränken. 
Zur Einleitung disziplinarischer Maß
nahmen gegen seinen Staatsanwalt sah 
er s i ch jedo ch n i c h t  ver a n l aßt. 

Inzwischen hatten sich auc�-der Bundes
verband des Deutschen Güterfernverkehrs 
und die Polizeigewerkschaft z:u Wort 
gemeldet und sogenannte "Radfahrer
spiegel" gefordert, die bessere Einsicht 
in den "toten Winkel" er möglichen. 

Der ADFC Rhein-Main legt• durch einen 
Rechtsanwalt Dienstaufsichfsbeschwerde 
gegen Staatsanwalt ·Feldl'l!eier ein wegen 
Verstoß gegen 1 152 Abs. Z StPO <Legali� 
tätsprinzipJ. Weiter beabsichtigt der 
Verein eine Petition an den Hessischen 
La ndtag zu r i ch ten. 

Kar l  He i n z  O.A. Zi eg l e r  
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